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Seltenbachhalle/Feldkirch 
Mi. 16.02.2022 

14:30 - 19:30Uhr 

Hartheim am Rhein  

 

 

 Blutspende nur mit Terminreservierung möglich: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/hartheim-seltenbachhalle-feldkirch

Hartheim am Rhein
Seltenbachhalle in Feldkirch

Mi. 16.02.2022 
14:30 - 19:30 Uhr

Blutspende nur mit Terminreservierung möglich:
https://terminreservierung.blutspende.de/m/hartheim-seltenbachhalle-feldkirch

Blutspenden ab 18 Jahre möglich, bitte Personalausweis mitbringen.

Seltenbachhalle/Feldkirch 
Mi. 16.02.2022 

14:30 - 19:30Uhr 

Hartheim am Rhein  

 

 

 Blutspende nur mit Terminreservierung möglich: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/hartheim-seltenbachhalle-feldkirch

Blutspenden ab 18 Jahre möglich, bitte Personalausweis mitbringen. 
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Friddigsfüür 
Es ist soweit! Weil das Adventsfeuer leider abgesagt werden musste, 
veranstaltet der Sportverein Bremgarten an den nächsten Freitagen ihr 
„Friddigsfüür“.  

Wann:

• Freitag 11.02.2022
• Freitag 18.02.2022 

• Fasnacht`s Friddig 25.02.2022

 
jeweils von 18 Uhr bis 22 Uhr 

Wo: Clubheimvorplatz am Sportplatz in Bremgarten
 
Für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt sein, bei leckeren Würstchen, 
Pommes, Waff eln, Glühwein... 
... und das alles natürlich an der schönen warmen Feuertonne. 
Gerne darf auch jeder seinen eigenen Glühweinbecher mitbringen. 
  
Der SV Bremgarten freut sich auf Ihren Besuch! 
  
Die Veranstaltung fi ndet unter Einhaltung der aktuellen Corona Verordnung 
statt. Bitte beachten Sie das aktuell ausschlieslich 2G akzeptiert wird!!! 
  
Mit sportlichen Grüßen 
Sportverein Bremgarten 

Diesen Freitag gibt’s 
hausgemachte 
Gulaschsuppe.

Verabschiedung des langjährigen 
Rathausmitarbeiters Uwe Blum  
Nach fast 30-jähriger Tätigkeit bei der Gemeinde Hartheim am 
Rhein konnte Herr Uwe Blum bei der letzten Gemeinderatssitzung 
in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden. Uwe 
Blum war über die vielen Jahre im Rechnungsamt der Gemeinde-
verwaltung zu fi nden, wo er zuletzt auch als Kassenleiter fungierte. 
Seit 2014 engagierte er sich auch als Personalrat und trat aktiv für 
die Interessen der Mitarbeiter der Gemeinde ein. Weil er selbst ein 
großes Faible für Gedichte hat, wurde er von Bürgermeister Stefan 
Ostermaier mit den nachfolgenden Zeilen beglückt, die seinen Wer-
degang und seine Zeit bei der Gemeinde Hartheimer am Rhein kurz 
und prägnant zusammenfassen: 

Zur Verabschiedung von Uwe Blum  

Nach vielen Rechnungen mit Minus und Plus, 
ist nun mit 65 Jahren endlich Schluss. 

Im öff entlichen Dienst fast 45 Jahre 
Gekostet hat ihm dies auch ein paar Haare. 

Beim Aufklärungsgeschwader 51 gestartet im Nebel, 
endete seine Bundeswehrzeit als Oberfeldwebel. 

Als Beamter kam er nach Hartheim zurück, 
über 29 Jahre, das ist ein großes Stück. 

Zuletzt war er Inspektor an der Kasse,  
aber auch als Personalrat war er lange klasse. 
  
Wir sagen „Danke“ für diese lange Zeit 
und wünschen Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 
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Apotheken-Plan  
vom 10.02. bis 17.02.2022 
10.02.2022    
Malteser-Apotheke, Heitersheim  
     
11.02.2022    
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Schneckental-Apotheke, Pfaffenweiler  
     

12.02.2022    
Katharina-Barbara-Apotheke, Sulzburg 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg  
     
13.02.2022    
Rats-Apotheke, Bad Krozingen  
   
14.02.2022    
Hardt-Apotheke, Hartheim  
     

15.02.2022    
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen  
     
16.02.2022    
Linden-Apotheke, Buggingen 
Tuniberg-Apotheke, Munzingen  
   
17.02.2022    
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen 
Flora-Apotheke, Müllheim  

Umtausch der Führerscheine  
Nach der Aussage der Führerscheinstelle des Landratsamtes 
Breisgau Hochschwarzwald wurde die Umtauschaktion der 
Geburtsjahre 1953 - 1958 nicht bis zum 19.07.2022 verlängert. 

Zum heutigen Zeitpunkt ist immer noch der 19.01.2022 
maßgebend. Es wurde lediglich die Ahndungsfrist bis zum 
19.07.2022 verlängert. 

 AKTUELLES A US DEM R ATHAUS

Neuer Standort für den Altkleidercontainer 
am Dreschschopf in Bremgarten 
Der Altkleidercontainer im Ortsteil Bremgarten hat jetzt 
endgültig seinen neuen Standort auf der Rückseite des 
Dreschschopfs erhalten. 

Nachdem es am früheren Standort auf der Westseite zur Kreis-
straße hin immer wieder zu Vandalismus und Ablagerungen 
von wildem Müll gekommen war wurde der Container bereits 
vor längerer Zeit von der zuständigen Firma abgezogen. 

Zwischenzeitlich wurde ein neuer Kleidercontainer im Bereich 
der Ortsverwaltung Bremgarten aufgestellt. Hier kam es aber 
immer wieder zu Problemen mit Anwohnern, so dass nun 
letztmalig versucht werden soll, einen adäquaten Standort für 
den Container zu finden. 

Sollte es erneut Probleme mit der Vermüllung des Standorts 
am Dreschschopf geben wird die zuständige Organisation den 
Altkleidercontainer ersatzlos abziehen. 

Wir bitten daher alle Mitbürgerinnen und Mitbürger im eige-
nen Interesse darum, den Containerstandort am Dreschschopf 
in Bremgarten sauber und ordentlich zu halten. Bitte stellen 
Sie keine Kleidersäcke neben den Container, wenn dieser voll 
ist, sondern warten Sie gegebenenfalls, bis der Container ge-
leert wurde oder entsorgen Sie Ihre Altkleider alternativ in den 
Kleidercontainern auf dem Recyclinghof in Hartheim zu den 
entsprechenden Öffnungszeiten. 

Fälligkeit von Steuern  
Wir weisen darauf hin, dass am 15.02.2022 die Quartalsraten 
für folgende Steuern fällig werden:   

•	 Grundsteuer 
•	 Gewerbesteuer  
 
Sollten die fälligen Steuerbeträge bis zu diesem Termin nicht 
auf eines der unten aufgeführten Konten der Gemeindekasse 
eingegangen sein, müssen wir die gesetzlichen Säumniszu-
schläge und Mahngebühren erheben. 

Bitte bezahlen Sie bargeldlos auf eines unserer Konten oder 
erteilen Sie uns eine Abbuchungsermächtigung. Bei den Teil-
nehmern am Abbuchungsverfahren werden wir die fälligen 
Beträge in den nächsten Tagen von den entsprechenden Kon-
ten abbuchen. 

Bei Überweisung auf unser Konto geben Sie bitte das vollstän-
dige Buchungszeichen an. 
  
Unsere Konten: 
Sparkasse Staufen-Breisach 
IBAN: DE78 6805 2328 0009 0003 40; BIC: SOLADES1STF 
Volksbank Breisgau Markgräflerland  
IBAN: DE17 6806 1505 0000 6854 53; BIC: GENODE61IHR 
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141 aktive Covid-19 Fälle  
Die Fallzahlen sind weiter steigend und auch unsere Gemeinde bleibt nicht 
von Omikron verschont. Mit aktuellem Stand vom 09.02.2022 sind der Ge-
meindeverwaltung insgesamt 141 aktive Covid-19 Fälle bekannt. Auch wenn 
die Tendenz steigend ist, dürfte auch in Hartheim am Rhein schon bald der 
Scheitelpunkt erreicht sein! 

Termine für die Corona-
Schnellteststelle in KW7 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
auch in KW7 können wir wieder Testmöglichkei-
ten in unserer Gemeinde anbieten. Wir haben 
das Angebot nun leicht verändert und haben 
die Schnellteststelle in der Seltenbachhalle in 
Feldkirch wie folgt für Sie geöff net haben:

•	 Montag, 14.02. ab 17.30 Uhr
•	 Freitag, 18.02. ab 17.30 Uhr
•	 Samstag, 19.02. ab 9.00 Uhr
 
Die Zeitfenster werden entsprechend der Nach-
frage angepasst, so dass die Testkapazität auch 
kurzfristig erhöht werden kann.  

Zur Terminreservierung gelangen Sie über den 
abgedruckten QR-Code oder über den Link auf 
der Startseite unserer Homepage www.hart-
heim.de. Sollte eine digitale Terminreservie-
rung nicht möglich sein, können Sie sich telefo-
nisch auch an die Gemeindeverwaltung unter 
07633/9105-34 wenden. 

Hinweis: 
In unserem Testzentrum werden keine PCR-Tests 
durchgeführt. 

Zutritt zum Rathaus und 
den Ortsverwaltungen  
Der Zutritt zum Rathaus und den 
Ortsverwaltungen ist nur noch 
unter Einhaltung der 3G-Regeln, 
dem Tragen einer FFP2-Maske so-
wie mit vorheriger Terminverein-
barung möglich! 

Das Land Baden-Württemberg hat 
in der Corona-Verordnung festge-
legt, dass für nicht-immunisierte 
Besucherinnen und Besucher der 
Zutritt zu Rathäusern und zu Orts-
verwaltungen in den Alarmstufen 
nur nach Vorlage eines Antigen- 
oder PCR-Testnachweises gestattet 
ist. Zusätzlich müssen alle Besucher 
eine FFP2-Maske tragen. Um eine 
Kontrolle dieser Regelung einhalten 
zu können ist ab dem 01.01.2022 ein 
Eintritt ins Rathaus in Hartheim oder 
in die Ortsverwaltungen Bremgar-
ten und Feldkirch nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung möglich. 

Sie können einen Termin telefo-
nisch (07633/9105-0) oder per Mail 
(gemeinde@hartheim.de) vereinba-
ren. Gerne können Sie hierfür auch 
Ihre(n) zuständige(n) Sachbearbei-
ter(in) direkt anrufen. Die jeweiligen 
Telefondurchwahlen fi nden sie auf 
unserer Homepage sowie in der hin-
tenabgedruckten Übersicht.  

Für einen Termin in den Ortsverwal-
tungen setzen Sie sich bitte direkt 
mit unseren Ortsvorsteher/in in Ver-
bindung.

•	 Ortsverwaltung Feldkirch: 
Dienstag 16.00-19.00 Uhr und 
Freitag 9.00-12.00 Uhr - 
Tel: 07633/13537

•	 Ortsverwaltung Bremgarten: 
Dienstag 16.00-18.00 Uhr und 
Mittwoch 17.00-18.30 Uhr - 
Tel: 07633/3618

 
Wir bitten um Beachtung und Ihr 
Verständnis! 

Leichte Lockerungen und Änderungen der 
Corona-Regeln ab dem 9. Februar 
Seit Mittwoch, 09.02.022 hat die Landesregierung kleine Locke-
rungen der Corona-Maßnahmen umgesetzt:

•	 3G im Einzelhandel wird abgeschaff t
Bisher galt in der Alarmstufe II die 2G-Regelung und in der der-
zeit geltenden Alarmstufe I die 3G-Regelung im Einzelhandel, 
der nicht der Grundversorgung dient. Die Zutrittsbeschrän-
kungen in der Alarmstufe I werden jetzt abgeschaff t. 2G in der 
Alarmstufe II bleibt bestehen, genauso wie die Pfl icht zum Tra-
gen einer FFP2-Maske.

•	 Kontaktdaten müssen seltener angegeben werden
Bei vielen Veranstaltungen sind Kontaktlisten bzw. die Nutzung 
der Luca-App jetzt nicht mehr nötig, in Diskotheken und medi-
zinischen Einrichtungen soll sie bleiben. Ohnehin läuft der Ver-
trag des Landes mit der Luca-App Ende März aus. Wir empfeh-
len Gästen und Veranstaltern, als Ersatz die Check-In-Funktion 
der Corona-Warn-App zu nutzen. Auch hier werden CR-Codes 
verwendet, über die sich die Gäste einchecken. Eine Speiche-
rung persönlicher Daten fi ndet wegen des strengen Daten-
schutzkonzeptes der Corona-Warn-App nicht statt. Einen eige-
nen QR-Code für Ihren Ort bzw. Veranstaltung können Sie unter 
www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellen.

•	 Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen
Unter 2G-Plus-Bedingungen können bei Veranstaltungen an 
der freien Luft bis zu 10.000 Teilnehmer (50% Auslastung) teil-
nehmen, in Innenräumen bis zu 4.000 Teilnehmer. Bei 2G-Be-

dingung sind es dann höchstens 5.000 bzw. 2.000 Teilnehmer. 
Ein individuelles Hygienekonzept ist selbstverständlich weiter-
hin nötig und sollte von jedem Veranstalter allein schon zur Ver-
meidung von Haftungsrisiken streng befolgt werden.

•	 Mehr Flexibilität in Schulen/Kitas bei Infektionsfällen
Die regelmäßigen Testungen in Kita & Schule sollen bis zu den 
Osterferien weiterhin durchgeführt werden. Bisher konnte das 
Gesundheitsamt bei mehreren Infektionsfällen ganze Kita-
gruppen/Schulkassen schließen und für sämtliche Kinder Qua-
rantäne anordnen. Seit letzter Woche wird die Entscheidung, 
einzelne Gruppen bzw. Klassen zu schließen nun von der Kita/
Schulleitung getroff en. Dabei gibt es keinen festen Schwellen-
wert an Infektionsfällen mehr, sondern es wird in jedem Einzel-
fall entschieden. Dabei spielt auch die personelle Situation in 
der Einrichtung eine Rolle. Das Gesundheitsamt steht weiter-
hin beratend zur Seite. Sollte eine Gruppe/Klasse in unserer 
Gemeinde geschlossen werden müssen, wird das den Eltern 
schnellstmöglich mitgeteilt.

•	 Impfungen auch in Apotheken
Einige Apotheken bieten nun auch Schutzimpfungen gegen 
COVID-19 an. Welche Apotheke mitmacht, können Sie unter ht-
tps://www.mein-apothekenmanager.de/ erfahren. 

Weitere Öff nungsschritte sollen in der Ministerpräsidenten-
konferenz am 16. Februar besprochen werden. Das PDF mit der 
Übersicht über die geltenden Regelungen fi nden Sie weiterhin 
an unseren Anschlagstafeln und auf www.hartheim.de --> Aktuell 
--> Corona-Krise. Hier sind auch weitere hilfreiche Texte und Links 
eingestellt. 
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Schaden bemerkt am (Datum):  ......................................................................................................................................................................................................
  

Schadensort: ............................................................................................................................................................................................................................................

Straßen & Wege / Straßenbeleuchtung: 

 Fahrbahndecke schadhaft  Gehweg beschädigt 

 Fahrbahnabsenkung  Pfl astersteine locker 

 Kanaldeckel klappert  Straßeneinlaufschacht (Gully) verstopft / beschädigt 

 Verkehrsschild beschädigt / verschmutzt  Blumentröge beschädigt 

 Straßenlampe beschädigt     Straßenlampe ausgefallen  

 Straßenlampe brennt nur zu bestimmten Zeiten 

  

Öff entliche Anlagen / Friedhöfe / Spielplätze / Sonstiges: 

 Bank beschädigt  Pfl anzen / Beete beschädigt 

 Friedhofsanlagen verunreinigt  Friedhofscontainer voll 

 Spielplatz verunreinigt  Spielgeräte beschädigt 

 Grünanlage verunreinigt  Schutt- und Abfallablagerungen 

 Glascontainer/Altkleidercontainer voll / verschmutzt / defekt 

 Sträucher/Bäume sollten zurückgeschnitten werden 

  

Bemerkung/Anregung:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Name, Vorname *:  ................................................................................................................................................................................................................................. 

Straße, Ort *:  ............................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail oder Telefonnummer *:  ........................................................................................................................................................................................................
  
* Hinweis: Bitte geben Sie Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für etwaige Rückfragen an. Ihre Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt. Wir nutzen diese ausschließlich zum Zweck der Kontaktaufnahme mit Ihnen und geben sie  nicht weiter.

Schaden entdeckt? 
Dann melden Sie uns diesen bitte!  
Immer wieder kommt es zu Mängeln und Missständen, die bei der Vielzahl der öff entlichen Einrichtungen fast zwangsläufi g sind. Die 
Gemeinde Hartheim am Rhein ist um schnelle Abhilfe bestrebt. Dies setzt allerdings voraus, dass wir über einen Mangel informiert 
werden. Nutzen Sie daher unser Meldeformular. 

Mit dem unten aufgeführten Vordruck können Sie uns Mängel, Schäden oder Anregungen schriftlich mitteilen und so aktiv bei der 
Verbesserung des Erscheinungsbildes unserer Gemeinde mithelfen. Das ausgefüllte Formular können Sie uns per Post zusenden, in 
den Briefkasten legen, im Rathaus abgeben oder direkt per Mail an gemeinde@hartheim.de senden. Die Mitarbeiter der Gemeinde 
werden die von Ihnen festgestellten Schäden oder Mängel dann so schnell wie möglich beseitigen. Ihre Anregungen werden im Rah-
men der Zuständigkeit überprüft und wenn möglich realisiert. 

Herzlichen Dank!

Ihre Gemeindeverwaltung 
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UNSERE JUBILARE

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Wir gratulieren sehr herzlich am 
• 16.02. zum  90. Geburtstag von Friedrich Kramer, 

Hartheim 

sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen. 

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Gemeinde Hartheim am Rhein bietet den Bürgerinnen und Bür-
ger, unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen, die 
Rentenberatung durch Mitarbeiter der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund an. 

Es können Fragen in Bezug auf die Rentenversicherung gestellt wer-
den und Sie bekommen Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Kon-
tenklärungen und Rentenanträgen. 

In nächster Zeit fi nden die Sprechstunden nur am 3. Mittwoch 
im Monat bei Frau Schmidt im Erdgeschoss Zimmer 5 des Rat-
hauses statt.  

Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist. 

Zum Sprechtag bringen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen, 
Personalausweis, Steuer-Identifi kationsnummer, Bankverbindung 
(IBAN + BIC) und den Krankenkassenausweis mit. 

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen 
Restmüllgefäße 10.02.2022 (Hartheim + Feldkirch) 
Restmüllgefäße 11.02.2022 (Bremgarten) 
 

Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öff nungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr )  07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen  07634/5079-0
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr) 
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag:  09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag:  12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag:   08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoff e wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener Stra-
ße 3, 79427 Eschbach, Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
informiert:  Müllsackverkaufsstellen in Hartheim   

Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben:   

Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
   - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22   
Bremgarten - Getränkelädele „Zum Durstlöscher“, 
      St. Stephanusstraße 2  

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten fi nden sie auf unserer Homepage) 

Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l
13,4 2,39 / mittel 20,8

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Gemeinde Hartheim am Rhein 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
  

Aufhebungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss (Gutachterausschussge-

bührensatzung) vom 14.01.1992 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgende Aufhebungs-
satzung beschlossen: 
  

§ 1 Aufhebung der Satzung 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von 
Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussge-
bührensatzung) vom 14.01.1992 wird aufgehoben und tritt mit Ab-
lauf des 20.12.2021 außer Kraft. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeinde-ordnung für Baden-Württemberg (GemG) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öff entlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Hartheim, den 25.01.2022 

gez. Stefan Ostermaier 
Bürgermeister 
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Wasserrechtliches Zulassungsverfahren für die 
Grundwasserförderung zu Trinkwasserversor-
gungszwecken aus den Brunnen des  
Wasserwerks Hausen an der Möhlin 
Auslegung der Antragsunterlagen 

Die bnNETZE GmbH hat beim Regierungspräsidium Freiburg die Er-
teilung einer wasserrechtlichen Bewilligung für den Weiterbetrieb 
des Wasserwerks Hausen an der Möhlin, einschließlich des Baus 
zweier neuer Brunnen an diesem Standort, beantragt. 
  
1. Die bnNETZE GmbH mit Sitz in der Tullastraße 61, 79108 Freiburg 

i.Br. fördert Grundwasser zur Trinkwassererzeugung für die Was-
serbedarfsdeckung in ihrem Versorgungsgebiet aus zwei Gewin-
nungsanlagen, nämlich dem Wasserwerk Hausen an der Möhlin 
und dem Wasserwerk Ebnet. Die bisherige wasserrechtliche Be-
willigung für das Wasserwerk Hausen an der Möhlin erlaubte es, 
Mengen von bis zu 60.000 m³ pro Tag, bzw. 20 Mio. m³ pro Jahr 
zu gewinnen und war bis zum 31.12.2020 befristet. Die bnNETZE 
GmbH hat eine neue wasserrechtliche Bewilligung für die weite-
re Dauer von 30 Jahren beantragt. Beantragt sind maximale För-
dermengen von 900 m³ pro Stunde je Brunnen, insgesamt ma-
ximal 93.000 m³ pro Tag, bzw. 17 Mio. m³ pro Jahr, um es für die 
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet 
zu verwenden. Zusätzlich sollen für die Trinkwassergewinnung 
zwei neue Brunnen (A1 und C2) gebaut werden. 

  
2. Das Regierungspräsidium Freiburg ist für das Verfahren zustän-

dig. Das Verfahren richtet sich nach §§ 8 ff. Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), § 93 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) i. V. 
m. §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Würt-
temberg (LVwVfG), §§ 18 ff. Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) und §§ 1 ff. Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG). Als mögliche Entscheidungen kommen die Zulassung 
des Vorhabens in Form einer wasserrechtlichen Bewilligung, ge-
hobenen Erlaubnis oder Erlaubnis – ggf. verbunden mit Inhalts- 
und Nebenbestimmungen – oder die Ablehnung des Antrags 
in Betracht. 

  
3. Die Antragsunterlagen mit dem Erläuterungsbericht und den 

Unterlagen über die Umweltauswirkungen sind 

von Dienstag, den 22.02.2022,  
bis einschließlich Montag, den 21.03.2022, 

(Auslegungsfrist) auf der Internetseite des Regierungspräsi-
diums https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/service/be-
kanntmachungen/ unter der Rubrik Wasserrechtliche Ver-
fahren veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung im Internet 
wird die Auslegung der Antragsunterlagen ersetzt (§ 3 Abs. 1 
PlanSiG). Zusätzlich können die Unterlagen während der Aus-
legungsfrist im 

Rathaus der Gemeinde Hartheim am Rhein,  
Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim a. R., Zimmer 11,  

nach vorheriger Terminvereinbarung unter  
Telefon 07633 / 9105 0 oder  

E-Mail gemeinde@hartheim.de 

eingesehen werden (§ 3 Abs. 2 PlanSiG). Es wird auf die jewei-
ligen Corona Regelungen hingewiesen, derzeit ist der Zutritt 
zum Rathaus nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen, negativ 
getestet) und dem Tragen einer FFP2/KN95 Maske möglich. 

  
4. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 

kann 

 von Dienstag, den 22.02.2022,  
bis einschließlich Donnerstag, den 21.04.2022, 

 (Einwendungsfrist) schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 5 Verfahrensmanagement, 
Bissierstraße 7, 79114 Freiburg i. Br. oder bei der Gemeinde 
Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim a. R., 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach ande-
ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 
74 LVwVfG einzulegen, werden hiermit von der Auslegung der 
Antragsunterlagen benachrichtigt. Gleichzeitig wird ihnen Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb der oben genannten 
Einwendungsfrist gegeben. 

Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. 
Stellungnahme beim Regierungspräsidium Freiburg oder beim 
Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit Ablauf der Einwendungs-
frist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt entsprechend auch 
für Stellungnahmen der Vereinigungen. Dieser Ausschluss von 
Einwendungen und Stellungnahmen gilt nicht für ein sich an-
schließendes Klageverfahren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen 
einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht als Einwendung 
anzusehen ist und daher im förmlichen Genehmigungsverfah-
ren wiederholt werden muss, wenn es im Verfahren beachtlich 
sein soll. 

Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend 
gemachten Belangs erkennen lassen.   Sie sind in Schriftform, 
d. h. in einem mit handschriftlicher Unterschrift versehenen 
Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift erklärt 
werden. Die Erhebung von Einwendungen durch Übersendung 
einer E-Mail ist daher nicht möglich. 

Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter 
bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. 
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Einwendungen, 
die den vorstehenden Anforderungen nicht entsprechen oder 
auf denen Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder unleserlich angegeben haben, können unberücksichtigt 
bleiben. 

  
5. Nach § 73 Abs. 6 LVwVfG werden nach Ablauf der Einwendungs- 

bzw. Äußerungsfrist die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, 
Äußerungen und Stellungnahmen mit dem Träger des Vorha-
bens, den Behörden, den Vereinigungen, den Betroffenen so-
wie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einer 
mündlichen Verhandlung erörtert (Erörterungstermin). Ggf. 
kann der Erörterungstermin nach dem PlanSiG als Online-Kon-
sultation durchgeführt oder diese durch eine Telefon- oder Vi-
deokonferenz ersetzt werden. 

 Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vor-
habens und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-
lungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungs-
termin benachrichtigt. 

 Es wird darauf hingewiesen,
•	 dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Ver-

einigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, vom 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen sind und

•	 dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin 
auch ohne ihn verhandelt werden kann.

 
6. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entschei-

dung über die Einwendungen sowie über die Stellungnahmen 
der Vereinigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind. 
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7. In Bezug auf die beantragte wasserrechtliche Bewilligung für 
die vorgesehenen Gewässerbenutzungen wird darauf hinge-
wiesen, dass
•	 nach Ablauf der Einwendungsfrist wegen nachteiliger Wirkun-

gen der Benutzung Auflagen nur verlangt werden können, 
wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen während des 
Verfahrens nicht voraussehen konnte,

•	  nach Ablauf der Einwendungsfrist eingehende Anträge auf Ertei-
lung einer Erlaubnis, einer gehobenen Erlaubnis oder einer Be-
willigung in demselben Verfahren nicht berücksichtigt werden,

•	 Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch 
eine Gewässerbenutzung, die durch eine unanfechtbare ge-
hobene Erlaubnis oder Bewilligung zugelassen ist, nach Maß-
gabe des § 16 WHG nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
geltend gemacht werden können.

 
8. Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 6 i. V. m. Anlage 1 
Nr. 13.3.1 UVPG. Durch die Auslegung der Antragsunterlagen 
wird auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den Um-
weltauswirkungen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG mit 
umfasst. Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vor-
habens hat der Antragsteller den Erläuterungsbericht nebst 
Anlagen (Übersichtskarte und Lageplan, auch von Wasser-
schutzgebieten, Wasserstatistik, Geologische Übersichtskarte 
und Schemaschnitt südlicher Oberrheingraben, Hydrogeologi-
sche Quer- und Längsschnitte, Bodenkarte, Flurabstandsplan, 
Grundwasserstandsganglinie und Grundwassergleichenpläne, 
Bewertung Wechselwirkung Oberflächengewässer, Abfluss-
ganglinien Oberflächengewässer, Angaben zur Absenkung des 
Grundwasserstands, Entnahmen Dritter, Flächendifferenzierte 
Grundwasserneubildung, Schutzgüter aus Natur und Land-
schaft, Altlastensituation, Regionalplan, Lageplan Nutzungen, 
Risikoabschätzung, Monitoringkonzept, Daten zur Wassergüte, 
Brunnen, Pumpenfragebögen, Gewinnungsschema, Kataster-
pläne, Eigentumsverhältnisse und die Dokumentation der frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung), einen UVP-Bericht, einen Land-
schaftspflegerischen Begleitplan, eine FFH-Vorprüfung sowie 
eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt. 

 Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen wer-
den auch im UVP-Portal www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 

9. Kosten, die durch Einsichtnahme in Antragsunterlagen, die Er-
hebung von Einwendungen und Teilnahme am Erörterungster-
min entstehen, können nicht erstattet werden. 

10. Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird 
darauf hingewiesen, dass die erhobenen Einwendungen und 
die darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließ-
lich für dieses Verfahren von Referat 51 (Recht und Verwaltung) 
des Regierungspräsidiums Freiburg als Verantwortlichem er-
hoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen 
Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Be-
troffenheit beurteilen zu können und werden an die Vorha-
benträgerin und ihre Beauftragten sowie die fachlich mit dem 
Verfahren befassten Behörden zur Auswertung weitergegeben. 
Die Verarbeitung der Daten ist zur Erfüllung unserer Aufgabe 
als zuständige Behörde für das immissionsschutzrechtliche Ver-
fahren erforderlich und erfolgt auf Grundlage von § 4 Landes-
datenschutzgesetz (LDSG) i. V. m. Art.6 Abs.1 Satz 1e) DSGVO. 
Sowohl die Vorhabenträgerin als auch deren Beauftragte sind 
zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Die Daten werden so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für den genannten Zweck erforderlich 
ist. Ergänzend wird auf die Datenschutzerklärung des Regie-
rungspräsidiums Freiburg (u. a. mit den Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten) verwiesen. Diese ist abrufbar über den 
Link in der Fußzeile der Internetseite oder unter 

 https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_Do-
cumentLibraries/DSE/A-01.pdf 

  
Hartheim am Rhein, den 10.02.2022

Für die Gemeindeverwaltung 
gez. Stefan Ostermaier
Bürgermeister 

 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 

Freitag, 11. Februar  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 

Samstag, 12. Februar 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
11:00 Uhr Tauffeier (GE) des Kindes Kiana Distel 

Sonntag, 13. Februar 6. Sonntag im Jahreskreis 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
09:00 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
18:00 Uhr Rosenkranz 

Montag, 14. Februar , Valentinstag 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag, 15. Februar 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 

Mittwoch, 16. Februar 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag, 17. Februar 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GE) 
Kollekte für die Sanierung der Orgel 

Freitag, 18. Februar  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
 
Sonntag, 20. Februar  7. Sonntag im Jahreskreis 
St. Stephan, Bremgarten 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (PG) 
St. Martin, Feldkirch 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
  
Hinweise:

Es gilt weiterhin bei Gottesdiensten in Innenräumen (ebenso wie bei 
anderen kirchlichen Veranstaltungen) das Tragen von FFP2 Masken 
(Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres), sowie die Einhaltung 
des Abstandes. 

Bitte bringen Sie möglichst Ihr eigenes Gotteslob mit.  Messinten-
tionen können bestellt werden, allerdings werden diese nicht veröf-
fentlicht, sondern in der Messe gelesen. 

Sakramente
•	 Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern können durchgeführt wer-

den (es gilt die aktuell gültige Landesverordnung)
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Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Gemeindehaus in Hartheim (Kirchstr. 1a) statt:
•	 02. April 2022
•	 21. Mai 2022
•	 06. August 2022
 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde 
des Täuflings mit. 
  
Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
Donnerstag, 03.03.2022 
 Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 12.03.- 10.04.2022 
  
KONTAKTDATEN 

Gerade in dieser schweren Zeit sind wir jederzeit für sie da! 
Pastorale Mitarbeiter 
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0 
g.disch@kath-bk-ha.de 

Vikar Ghislain Eklou (GE) 07633 / 9232944 
g.eklou@kath-bk-ha.de 

Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17 
u.dondrup@kath-bk-ha.de 

Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40 
b.huber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19 
g.klingele@kath-bk-ha.de 

Past.Ass. Olivia Costanzo (OC) 07633 / 908949 18 
o.costanzo@kath-bk-ha.de 

  
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage: www.kath-bk-ha.de 
  
Aufgrund der derzeitigen Coronalage sind die Pfarrbüros für den 
Publikumsverkehr geschlossen! 
  
Büro Hartheim • Kirchstr. 1, 79258 Hartheim  
Telefon 07633/94 88 40  
Fax  07633/94 88 41 
  
Büro Bad Krozingen • Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon   07633 / 908949-0 
Fax:  07633 / 908949-20  
SE Bad Krozingen-Hartheim 
 
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
Sonntag 13.02.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer i. R. Jäckh) 
  
Sonntag 20.02.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen – im Rahmen der Predigtreihe 

(Pfarrer Breisacher) 
  
Sonntag 27.02.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer Bösenecker) 

Neue Regelung: FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen 
(auch bei Gottesdiensten) 
Zum Besuch eines Gottesdienstes in Innenräumen (ebenso wie für 
andere kirchliche Veranstaltungen in Innenräumen) muss nun eine 
Maske des Typs FFP2  getragen werden! Dies gilt für Personen ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres. 

  
Gemeindegesang und das laute Mitsprechen sind gestattet – al-
lerdings muss auch dabei eine Maske getragen werden. Ebenso be-
steht weiterhin die Einhaltung des Mindestabstands von 2 m zwi-
schen verschiedenen Haushalten. 
  
Bitte beachten Sie generell die Einhaltung der Corona-Schutz-
maßnahmen zur Feier der Gottesdienste (entsprechend den Vorga-
ben des derzeit gültigen Hygiene-Schutzkonzepts). 
  
Predigtreihe „Durchhalten!“ im Februar und März 
Corona – und kein Ende in Sicht! Die aktuelle Situation hat die Pfar-
rerinnen und Pfarrer der evangelischen Gemeinden Wolfenweiler 
mit Ebringen und Pfaffenweiler, Mengen-Hartheim, Ehrenkirchen, 
Tiengen und Opfingen auf die Idee einer Predigtreihe zum Thema 
„Durchhalten“ gebracht. Sechs Kolleginnen und Kollegen besuchen 
mit „ihrem“ Thema verschiedene Gemeinden an verschiedenen 
Sonntagen im Februar und März. Die genauen Themen und Termine 
haben wir Ihnen unten zusammengestellt. 
Herzliche Einladung! 
  
Durststrecke mit Happy End (Pfarrer Jobst Bösenecker) 
am 6.2. (M), 20.2. (T), 13.3. (W), 20.3. (O) 
Jahrzehntelang durchhalten – unmöglich (Pfarrer Fritz Breisacher) 
am 13.2. (E), 20.2. (M), 13.3. (T) 
Der lange Weg ins Glück (Pfarrer Markus Binder) 
am 13.2. (O), 20.3. (T) 
Krönchen richten – weitermachen (Pfarrerin Stefanie Jakob) 
am 13.2. (T), 20.2. (W), 13.3. (H), 20.3. (E) 
Durchhalten mit Paulus (Pfarrerin Christine Heimburger) 
am 13.2. (W), 20.2. (O), 13.3. (E) 
Mit Jesus durch die Wüste (Pfarrer Lasse Collmann) 
am 20.2. (E), 20.3. (M) 
  
Predigtorte: 
E= Paul-Gerhardt-Haus, Jengerstraße 9, Ehrenkirchen 
M= Martinskirche, Mengen 
H= Martin-Luther-Haus, Hausener Str. 22, Hartheim 
O= Bergkirche, Opfingen 
T= Ev. Kirche, Tiengen 
W= Wolfenweiler Kirche 
  
Gottesdienstbeginn: jeweils 10.00 Uhr 
  
Kinderkleidermarkt in Mengen 
... oder besser - nicht stattfindender Kinderkleidermarkt! 
Ja, leider muss auch dieses Jahr unser Kinderkleidermarkt ausfallen. 
Als kleinen Hoffnungs-schimmer planen wir jedoch im Frühjahr, so-
bald alle Regeln das zulassen, einen Outdoor-Kinderkleidermarkt 
rund um die Mengener Halle. Bisserl dauert es noch, bis wir wissen 
wann und wie das stattfinden wird. Infos gibt‘s dann hier im Gemein-
deblatt. Wir hoffen auf Ihr Interesse! 

Bis dahin, gesund und fröhlich bleiben ... oder werden!! 

Waffelspenden-Aktion 
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE 
VIRTUELLEN WAFFELESSER! 
Leider mussten wir Ihnen auch dieses Jahr vor Weihnachten von 
all den nicht gegessenen Waffeln aus dem vergangenen Jahr erzäh-
len ... weshalb wir wieder darum gebeten haben, die virtuellen 
Waffeln zu spenden. 
...und es ist eine schöne Spendensumme zusammengekommen, so 
dass wir ein kleines bisschen helfen können die große Not in 
Nicaragua zu lindern! 
Falls Sie auch jetzt Lust auf eine virtuelle Waffel ... oder mehrere ha-
ben.... 
Das Konto der evangelischen Kirchengemeinde Mengen  
IBAN DE50 6805 2328 0010 0735 67 ... oder die Briefkästen bei Fa-
milie Saborowski und Familie Kraushaar in Hartheim, sowie Familie 
Bühler in Mengen freuen sich über jeden Betrag!!! 

Vielen Dank ... und hoffentlich bis sehr bald am heißen Ofen! 
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Bücherzimmer 
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet! Kommen Sie und nehmen Sie Bücher 
mit, vollkommen kostenlos und unverbindlich! Gerne können Sie 
noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen. Oder bringen Sie uns 
gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann weitergeben können. Das 
Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch! Es gelten die 
2G-Regeln! 
    
Pfarramtssekretariat 
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr – Zutritt bitte 
nur mit FFP2-Maske 
  
Evangelische Kirchengemeinde  Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42 - 79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476  Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 
  
Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker 
 
 

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

EDITH-STEIN-SCHULE, FREIBURG
Online-Infoabend am 17. Februar 2022
Do, 17.02.2022, 18:00 Beratung, 19:00 Info zu den Schularten 
•	 Agrarwissenschaftliches Gymnasium AG 
Nach Realschule o. 2-jähr.Berufsfachschule in drei Jahren zum 
Abitur 
Schwerpunkte: Agrarbiologie - Natur- und Umweltschutz - Pflanzen-
züchtung und Tierhaltung - Lebensmittelproduktion und Biotechno-
logie  

•	 Berufsoberschule für Sozialwesen BOS 
Nach einer Berufsausbildung in zwei Jahren zum Abitur 
Schwerpunkte: Biologie mit Gesundheitslehre (Profilfach) - Pädago-
gik und Psychologie - Wirtschaft  

•	 Berufskolleg Soziales in Teilzeit BKST 
Nach Realschule o. 2-jähr.Berufsfachschule, ohne bes. Schnitt 
Zwei Tage Unterricht mit Schwerpunkt Biologie, Gesundheitslehre 
und Sozialpädagogik – drei Tage Praktikum (insg. 900 Stunden)   

Kontakt: 
Edith-Stein-Schule, Bissierstr. 17, 79114 Freiburg, 
0761-201-7766 o. -7436, ests@freiburger-schulen.bwl.de 
www.ests-freiburg.de

Beratungsstelle Wohnraumsicherung 
Beratung bei allen Schwierigkeiten rund um das Mietverhält-
nis, für Mietende und Vermietende. 

Es können sich Mietende und Vermietende zu den verschiedenen 
Problemen beraten lassen, die es rund um das Mietverhältnis gibt. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der sozialen Hilfe. Un-
terstützung wird angeboten bei der Klärung von Konflikten sowie 
der Organisation von Hilfen verschiedener Art. Es werden Wege auf-
gezeigt, um Mietwohnraum zu sichern durch Klärungen mit Ämtern 
und Diensten, Unterstützung bei der Beantragung der Mietschul-
denübernahme und weiteren finanziellen Hilfen. 

Besonders Menschen, die in Gefahr sind, ihre Wohnung zu verlieren, 
Mietschulden oder eine Räumungsklage haben, können hier profes-
sionelle Beratung erhalten. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und die Berater*innen werden nur mit dem Einverständnis der Rat-
suchenden tätig. 

Offene Sprechstunde tägl. vormittags von 09:00 – 11:00 Uhr im 
Aufnahmehaus für Wohnungslose in Breisach und Müllheim, sowie 
dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr im Rathaus in Gundelfingen (Zim-
mer 101). Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Hygieneregeln. 

Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir jedoch um Terminver-
einbarungen per Telefon oder E-Mail, um eine erste Beratung und 
Abklärung kontaktlos zu gestalten.

Breisach:  07667/80190, 
Müllheim:  07631/3661420 
oder per Email:  PRIMAER@agj-freiburg.de 

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachtei-
ligten Personen (EHAP) gefördert. In Kooperation mit 25 teilnehmen-
den Kommunen aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. 
 
 

DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Ausbildung im öffentlichen Dienst: 

Kluge Köpfe für die Rente gesucht
Dieses Jahr werden bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg fast 130 Nachwuchskräfte neu eingestellt. Für 
den Ausbildungsbeginn September 2022 sind in drei Ausbildungs-
berufen noch Plätze frei, teilt die DRV Baden-Württemberg jetzt mit.
Für die beiden Studiengänge im gehobenen Dienst zum Bachelor 
of Laws (Rentenversicherung) und zum Bachelor of Science (Wirt-
schaftsinformatik) sowie für die Ausbildung zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten sucht der gesetzliche Rentenversicherungs-
träger noch Interessenten. 

Nach der Prüfung werden die Nachwuchskräfte bei entsprechen-
der Leistung unbefristet als Beamte oder Tarifangestellte in den öf-
fentlichen Dienst übernommen. Sie können dann nicht nur an den 
Hauptstandorten in Karlsruhe und Stuttgart arbeiten, sondern auch 
in den Regionalzentren und Außenstellen der DRV im ganzen Land: 
von Schwäbisch Hall bis Freiburg, von Ravensburg bis Mannheim.
Die DRV Baden-Württemberg bietet jungen Menschen flexible, fami-
lienfreundliche Arbeitszeiten und gute Aufstiegschancen. Wer mehr 
über die Ausbildung bei der DRV wissen oder sich um einen Ausbil-
dungs- oder Studienplatz bewerben möchte, findet weitere Informa-
tionen auf www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de. 

Auf Facebook und Instagram berichten die Nachwuchskräfte unter 
»Kluge Köpfe für die Rente« regelmäßig über ihre Ausbildung und 
ihre Erfahrungen als Studierende im Dualen Studium.  

AGJ - WOHNUNGSLOSENHILFE

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Grenzen überschreiten für Bildung und Studium 
Deutsch-französische Berufsberatung im BiZ 
Am Donnerstag, 10. März, informiert die französische Berufsbera-
tung im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77, über Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten in Frankreich. 

Die oberrheinische Region bietet auch grenzüberschreitend her-
vorragende Möglichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung des 
persönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder Studienabschluss 
in Frankreich vertieft man zudem Sprache und Kultur des regional 
wichtigsten Nachbarn. Frankreichinteressierte können sich wahl-
weise in deutscher oder französischer Sprache individuell beraten 
lassen. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an 
freiburg.biz@arbeitsagentur.de erforderlich.  



     DONNERSTAG, 10. FEBRUAR 2022 | 11Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

Die Quote der  gescheiterten Einbrüche, also der Einbruchsversu-
che, ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 46,7 %. Durch richti-
ges Verhalten und eine effiziente Sicherungstechnik können viele 
Einbrüche verhindert werden. 

So schützen Sie sich vor Einbrechern  
• Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen 

Sie unbedingt Ihre Haustür 2-fach ab. 
• Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Den-

ken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! 
• Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden 

jedes Versteck. 
• Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nach-

bargrundstück.
• Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Poli-

zei. 
• Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozia-

len Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. 

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung al-
ler Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hi-
neinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Ein-
bruch- und Überfall-Meldeanlage. 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet den Bürgern eine kostenlose 
sicherheitstechnische Beratung an. Vereinbaren Sie einen Ter-
min: freiburg.praevention@polizei.bwl.de oder 0761/29608-25. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg

PFLEGESTÜTZPUNKT

Informationen vom Pflegestützpunkt  
Südlicher Breisgau 
Wussten Sie schon...... 
Pflegeversicherung - neue Pflegereform zum 01.01.2022 
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. Bei weitergehenden Fragen 
können Sie einfach bei uns anrufen. 

Erhöhung der Pflegesachleistungen um 5 Prozent 
•	 Pflegegrad 2 stehen 724 € statt bisher  689 € zu
•	 Pflegegrad 3 stehen 1363 € statt bisher 1298 € zu
•	 Pflegegrad 4 stehen 1693 € statt bisher 1612 € zu
•	 Pflegegrad 5 stehen 2095 € statt bisher 1995 € zu
 
Änderungen im Bereich der Kurzzeitpflege 
Ebenso wird die Leistung im Bereich der Kurzzeitpflege um 10% angeho-
ben, auf bis zu 1774 €, statt bisher 1612 € pro Kalenderjahr. 

Änderungen der Leistungen in der stationären Pflege 
Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen sollen mit einem 
Zuschuss zu den Pflegekosten entlastet werden. D.h. ein Leistungszu-
schlag, der sich nach der Dauer der vollstationären Pflege bemisst soll 
die finanzielle Belastung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflege-
heimen abmildern. 

Leistungszuschlag: 
5%  des Eigenanteils der Pflege- und Ausbildungskosten
innerhalb des ersten Jahres, 
25% des Eigenanteils der Pflege- und Ausbildungskosten 
bei mehr als 12 Monaten 
45% des Eigenanteils der Pflege- und Ausbildungskosten 
bei mehr als 24 Monaten 
70% des Eigenanteils der Pflege- und Ausbildungskosten 
bei mehr als 36 Monaten 
Der Leistungszuschlag wird in den Pfleggraden 2 bis 5 auf die entstan-
denen, ungedeckten Kosten von Pflege und Ausbildung gewährt. Unter-
kunft, Verpflegung und Investitionskosten werden weiterhin nicht bezu-
schusst. Auch Bewohnerinnen und Bewohner mit Pflegegrad 1 erhalten 
keinen Leistungszuschlag.  

Sie haben weitere Fragen zu Themen im Vor- und Umfeld von Pflege? 
Bei uns erhalten Sie eine neutrale, individuelle und kostenfreie Bera-
tung. Sie erreichen uns von Montag – Freitag telefonisch unter Tele-
fon  07633 80 90 856 oder unter 
info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de 

Weitere Informationen finden Sie unter   
www.pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de 
Zu wichtigen Themen der Pflegeversicherung finden Sie Erklärvi-
deos auf unserer Homepage! Einfach reinschauen... 
  
Ihr Pflegestützpunkt-Team 

POLIZEIPRÄSIDIUM 

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums Freiburg  
aufgrund aktueller Straftaten (Teil 1) 

Sie haben etwas gegen Einbrecher – wir auch! 
Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche nicht nachts, 
sondern häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause 
sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, aber auch am frühen 
Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Woh-
nungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher began-
gen. 

Die Einbrecher verursachten im vergangenen Jahr einen Diebstahls-
schaden von 216,0 Millionen Euro. Eingebrochen wurde meist über 
einfach erreichbare Fenster und Wohnungs- bzw. Fenstertüren. 

 
 AUS DER NACHBARSCHAFT

Studienreise 2023 nach Jordanien 
Im nächsten Jahr in den schulischen Osterferien vom 06.-15. April 
2023 findet eine interessante Jordanienreise statt. Sie führt nicht nur 
in die Gebiete des Nordens, in denen die ersten Christen nach dem 
Krieg im Jahre 70 n. Chr. unterkamen, sondern auch nach Amman, 
nach Petra, ins Wadi Rum, durch das wir eine ausführliche Jeeptour 
unternehmen werden, und nach Aqaba mit Gelegenheit zum Baden 
im Roten Meer. 

Auch ist ein Badeaufenthalt am Toten Meer eingeplant. Wir steigen 
in sehr guten 4*- Hotels ab und werden gute Eindrücke dieses be-
sonderen Landes mit heimnehmen. Ein bewährter und sehr erfah-
rener deutschsprachiger Reiseführer steht uns zur Seite. Wir werden 
alle die Orte aufsuchen, die für die Geschichte dieses Landes so be-
deutsam sind, wie die Wüstenschlösser und jene Orte, wo Lawrence 
von Arabien war. Einen bebilderten ausführlichen Prospekt erhalten 
Sie bei Pfarrer Gerhard Jost, Feldbergweg 18, 79423 Heitersheim; 
gerhard-jost@t-online.de oder unter 07634-6943233. 

Eine Impfung mit Boosterung ist Voraussetzung zur Teilnahme an dieser 
Reise, die von zwei Vorbereitungstreffen und mindestens einem Nach-
bereitungstreffen begleitet wird. 

Schach für Einsteiger in Heitersheim 
Dieser Kurs ist geeignet für Anfänger, Wiedereinsteiger und Seni-
oren. Ab Donnerstag, 10.3.22., insgesamt 5x im Schachraum des 
Vereins-und Jugendhauses Heitersheim. Info im aktuellen Kurspro-
gramm S.20 und bei G.Prill Tel.07633-8789. 

Anmeldung bei VHS Südlicher Breisgau Tel.07633-92650. 
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Zu spät eingereichte

Beiträge werden nicht 

veröffentlicht!

| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau López Dominguez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Frau Seywald  9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Lorenz   9105-22  

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet:  www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofleitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Revierleiter Florian Frisch   07664-5051683 
E-Mail: florian.frisch@lkbh.de  

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öffnungszeiten: 
Dienstag, 16-19 Uhr
Freitag, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öffnungszeiten: 
Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: nur nach Terminvereinbarung in der Zeit 
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öffnungszeiten: Tel.: 07633/9105-60
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

JUGENDBÜRO/JUGENDRAUM
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil:  0151/50500309
E-Mail:  jugendbuero@jugend-hartheim.de

ABFALLBERATUNG
Öffnungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittannahme
Mittwoch  (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch  (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren:  Frau Kunzelmann 
 Telefon 0761/2187-8817

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Joachim Faller  Tel. 07633/14815 
Abt. Feldkirch,
Philipp Graffelder  Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen
in der Zeit von 07.30 - 12.00Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND 
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Telefon  07631/36536 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST  
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER 
0180 3 222 555-40

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer
Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
-  Christel Diehl, Bremgarten,  Tel. 14362
-  Enriqueta Schillinger, Feldkirch  Tel. 14522 
-  Jenny Schipper, Hartheim  Tel. 8090089
Leitung:
Hiltrud Böhler, Breisacher Str. 8, Hartheim, Tel. 12610
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES

Beratungsstelle Für Eltern,
Kinder, Jugendliche 0761/2187-2411

Pflegebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Caritasverband für den  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14 
79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  Tel. 97633/8404 

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen
 Tel. 07633/12219
Ambulanter Pflegedienst
Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pflegekassen

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Einsatzleitung: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
www.skf-staufen-badkrozingen.de 
Familien-/ Lebensberatung 
Schwangerenberatung 
Lammplatz 3, 79189 Bad Krozingen 
 Tel.07633/8069093 
 E-Mail l.hans@skf-staufen.de 

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle 
für Alkohol- und Drogenprobleme 
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V. 0761/156309-0 
und Fax 0761/156309-99 
 E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau
79189 Bad Krozingen
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage 
Telefon 07633/8090856
Fax 07633/8090857
Info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter 
der Mobil-Nr. 0160/96842020

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V. 
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 
Tel. 0761/36122, Fax: 0761/36123 
E:Mail: info@bsvsb.org, Internet: www.bsvsb.org 
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Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Sekretariatsmitarbeiter (m/w/d) / 
Arzthelfer (m/w/d) / 

Bürokaufmann (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams in unserer kinder- und  

jugendpsychiatrischen Gemeinschaftspraxis in Bad Krozingen  
für eine VZ-Stelle gesucht.

Es erwarten Sie abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben  
in einem guten Team.

Sie sind engagiert, flexibel, teamfähig, offen für Neues  
und können flüssig schreiben?

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann schicken Sie uns gerne  
Ihre Bewerbung per Post an:

Gemeinschaftspraxis 
Dr. Ritter-Gekeler, Dr. Böhme (Personalmanagerin), 

Dr. Zebisch und
Dr. Schneider

Hauptstr. 49, 79379 Müllheim

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BITTE BEACHTEN!
Ihre Anzeige soll in
KW 8 erscheinen?

Dann buchen Sie einen 
Tag früher!
Aufgrund des 

„Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 

24. Februar 2022 
werden alle Blättle einen 
Tag früher ausgeliefert.

Bei Kombinationen, Landkreisen und 
Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige 

für KW 8 spätestens am 
Do, 17.2.22, 9 Uhr im Verlag eingehen.



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

UNSERE BELIEBTESTE AKTION IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7) bis 28.04.22 (KW17) gültig.

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss dieser Aktion 
zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in 
sechs/vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen.

Bitte Aktionscode P-2022-01 bei der Anzeigenbestellung angeben.

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%





seit 60 Jahren, 

der Servicepartner 

in Ihrer Nähe   

Kreative Kraft (m/w/d), Teilzeit,  
für Text- und Bildbearbeitung von Ingenieurbüro  
(Bauplanung) in Bad Krozingen gesucht. Absolut seriös.

Weitere Informationen unter:
www.pfeifer-interplan.com/karriere/#stellenangebote

Kaufmännische Kraft (m/w/d), Teilzeit, 
von Ingenieurbüro (Bauplanung) in Bad Krozingen
gesucht. Absolut seriös.

Weitere Informationen unter:
www.pfeifer-interplan.com/karriere/#stellenangebote


